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Gültig ab 01. Januar 2025 

Spitex-Leistungen gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung 

(KLV Art. 7, Abs. 2)  

Ist die Pflege ärztlich verordnet, übernimmt die Krankenkasse einen Teil der Kosten. Der Anteil ist 

abhängig von der Art der Leistung, welche die Spitex-Institution erbringt.  

 

Vor jedem neuen Einsatz sowie bei Veränderungen der Betreuungssituation werden mit der Person, 

welche Leistungen bezieht, der Bedarf an Unterstützung und Pflege sowie der dafür benötigte 

zeitliche Aufwand besprochen und die ärztliche Spitex-Verordnung eingeholt. 

 

Leistungsart 
(Art. 7a KLV) 

Normkosten 

inkl. Zuschläge 

(ABV) 

Beitrag 

Krankenversicherung 

pro Leistungsstunde 

Normdefizit/ 

Beitrag Gemeinde 

pro Stunde 

Eigenanteil  

pro Tag 

Abklärung und 

Beratung 

CHF 119.11 CHF 76.90 CHF 42.20 CHF 7.65 

Untersuchung 

und Behandlung 

CHF 97.20 CHF 63.00 CHF 34.20 CHF 7.65 

Grundpflege CHF 82.91 CHF 52.60 CHF 30.30 CHF 7.65 

 

Der Eigenanteil wird zusätzlich zum Selbstbehalt und zur Franchise erhoben. Die 

Mindesteinsatzdauer beträgt 10 Minuten, anschliessend werden die Leistungen auf 5 Minuten 

gerundet 

 

Hauswirtschaftliche Spitex-Leistungen 

Die hauswirtschaftlichen Spitex-Leistungen werden nicht von der obligatorischen 

Krankenversicherung, jedoch von einer allfälligen Zusatzversicherung übernommen. 

Abklärung und Beratung CHF 80.00/Stunde 

Hauswirtschaftliche Leistungen CHF 60.00/Stunde 
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Weitere Leistungen 

Leistungen Tarife 

Begleitung, Betreuung, Anwesenheit nach Zeit CHF 60.00 / Stunde 

Einkaufen, Besorgungen CHF 60.00 / Stunde 

Briefkasten leeren, Blumengiessen bei Abwesenheit CHF 60.00 / Stunde 

Weitere Arbeiten nach Aufwand CHF 60.00 / Stunde 

Pflegematerialien Nach Aufwand 

Krankenmobilien Miete/Kauf Auf Anfrage 

Todesfallkosten pauschal CHF 400.00 

 

Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich. 

 

Beschwerden 

Das regelmässige Gespräch ist für uns die Grundlage einer guten Zusammenarbeit. Kritischen 

Vorkommnissen stellen wir uns. Wenn die Situation nicht auf der entsprechenden Abteilung gelöst 

werden kann, haben die Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörigen, Bezugspersonen und 

Mitarbeitenden das Recht, jederzeit an die Leitung Pflege und Betreuung oder die Betriebsleitung zu 

gelangen. Die Leitung Pflege und Betreuung und die Betriebsleitung sind auch bereit, den weiteren 

Instanzenweg aufzuzeigen, inner- und ausserhalb des Betriebes. 

 

Michael Buik 

Leitung a. i. Residenz Neumünster Park 

 

Gordana Keiser 

Teamleitung Spitex / Quelle 

 

Spitex Residenz Neumünster Park 

Neuweg 16 

8125 Zollikerberg 

T 044 397 31 72 

spitex@residenz-neumuenster-park.ch  

www.residenz-neumuenster-park.ch/spitex 


